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HAUPTSATZUNG 
der Universitätsstadt Gießen 

vom 18.05.1993 1) 
 
 

§ 1 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung besteht aus 59 Mitgliedern. Sie wählt aus ihrer Mitte den 
Stadtverordnetenvorsteher und vier Stellvertreter. Diese bilden das Präsidium der Stadtver-
ordnetenversammlung. 
 
 

§ 2 
Magistrat 2),3), 6),7) 

 
 
Der Magistrat besteht aus dem Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin, dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin und zwei weiteren hauptamtlichen sowie 12 ehrenamtlichen 
Stadträten/Stadträtinnen. 
 
 

§ 3 
Ortsbezirke, Ortsbeiräte 

 
 
(1) Für die Stadtteile Gießen-Allendorf, Gießen-Kleinlinden, Gießen-Lützellinden, Gießen-
Rödgen und Gießen-Wieseck werden Ortsbeiräte eingerichtet. Die Gemarkungen dieser 
Stadtteile bilden Ortsbezirke im Sinne des § 81 HGO. 
 
(2) Die Ortsbeiräte bestehen aus neun Mitgliedern. 
 
(3) Für die Ortsbeiräte wird eine gesonderte Geschäftsordnung erlassen. 
 
 

§ 4 
Ausländerbeirat 

 
 
(1) Es wird ein Ausländerbeirat, bestehend aus 31 Mitgliedern eingerichtet. 
 
(2) Die Bestimmungen der Satzung über die Bildung, die Zusammensetzung und die Aufga-
ben des Ausländerbeirates in der Universitätsstadt Gießen vom 09.02.1986, geändert durch 
Satzung vom 13.06.1986 und der Wahlordnung für den Ausländerbeirat der Universitätsstadt 
Gießen vom 13.06.1986 finden nur noch in soweit Anwendung, als sie den Vorschriften der 
Hessischen Gemeindeordnung und des Hessischen Kommunalwahlgesetzes nicht wider-
sprechen. 
 
(3) Gemäß § 58 KWG wird Briefwahl zugelassen. 
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§ 5 
Öffentliche Bekanntmachung 4), 6) 

 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gießen erfolgen - vorbehaltlich Absatz 3 - 
durch Abdruck in den Tageszeitungen ,,Gießener Allgemeine“ und ,,Gießener Anzeiger“. Die 
öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages der die Bekanntmachung 
enthaltenden Ausgabe der Zeitung, die zuletzt erscheint, vollendet. 
 
(2) weggefallen 
 
(3) Die öffentliche Bekanntmachung von Plänen, Karten oder Zeichnungen und der damit 
verbundenen Texte, Begründungen oder Erläuterungen erfolgt im Wege der öffentlichen 
Auslegung. Die Pläne, Karten oder Zeichnungen und die dazugehörenden Texte, Begrün-
dungen oder Erläuterungen sind während der Dienststunden in einem für jedermann zugäng-
lichen und besonders gekennzeichneten Raum des Rathauses am Berliner Platz 1 oder 
Heuchelheimer Straße 102, auf die Dauer von zwei Wochen öffentlich auszulegen. Spätes-
tens am Tage vor Beginn der Auslegung sind Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Ta-
geszeit und Dauer der Auslegung gemäß Absatz 1 öffentlich bekannt zu machen. Die Tage 
des Beginns und des Endes der Auslegung sind auf den offengelegten Plänen, Karten oder 
Zeichnungen und den dazugehörenden Texten, Begründungen oder Erläuterungen zu ver-
merken. 
 
(4) Die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 3 ist mit dem Ablauf des Tages vollendet, 
an dem die Auslegungsfrist endet. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für alle sonstigen ortsüblichen Bekannt-
machungen oder sonstigen öffentlichen Auslegungen. 
 
(6) Bundes- oder landesgesetzliche Vorschriften, die etwas anderes bestimmen oder zulas-
sen, bleiben unberührt. 
 
 

§ 6 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung 

 
 
(1) Personen, die sich um die Stadt Gießen oder ihre Rechtsvorgänger besonders verdient 
gemacht haben, kann das Ehrenbürgerrecht verliehen werden. Die Verleihung ist in feierli-
cher Form unter Aushändigung eines Ehrenbürgerbriefes vorzunehmen. 
 
(2) Bürgern, die in der jetzigen und ehemaligen Stadt Gießen, in der ehemaligen Stadt Lahn 
und in den ehemaligen Gemeinden Allendorf/Lahn, Lützellinden oder Rödgen als Stadtver-
ordnete, Gemeindevertreter, Ortsbeiratsmitglieder, Bezirksvertreter, Ehrenbeamte oder 
hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt 
haben, kann die Ehrenbezeichnung ,,Stadtälteste(r)“ verliehen werden. Entsprechendes gilt 
für die Mitgliedschaft ausländischer Einwohner/innen im Ausländerbeirat. Die Verleihung soll 
in feierlicher Form in einer öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vorge-
nommen werden. 
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§ 7  

Haushaltswirtschaft 5) 

 
 

Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.  
 
 

§ 8  6) 
Verfahren über die einheitliche Stelle (§71a Abs. 1  HVwVfG) 

 
Verwaltungsverfahren können über den Einheitlichen Ansprechpartner nach § 1 Abs. 1 des 
Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner Hessen abgewickelt werden. 

 
 

§ 9 6) 

Inkrafttreten  

 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
1)  Veröffentlicht in der „Gießener Allgemeinen“ und im „Gießener Anzeiger“ am 21.05.1993 
 
2) § 2 geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Universitätsstadt Gießen vom 17.04.1997 (veröf-

fentlicht in der „Gießener Allgemeinen“ und im „Gießener Anzeiger“ am 19.04.1997)  und  durch die 2. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung der Universitätsstadt Gießen vom 19.06.2001 (veröffentlicht in der Gießener Allgemeinen am 
28.06.2001 und im Gießener Anzeiger am 16.06.2001) 

 

3) § 2 geändert durch die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Universitätsstadt Gießen vom 18.05.2006 (veröf-
fentlicht in der „Gießener Allgemeinen“ und im „Gießener Anzeiger“ am 16.06.2006) 

 
4) § 5 Abs. 3 Satz 2 geändert durch die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Universitätsstadt Gießen vom 

20.09.2007 (veröffentlicht in der „Giessener Allgemeinen“ und im „Giessener Anzeiger“ am 04.10.2007) 
 
5) § 7 eingefügt durch die 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Universitätsstadt Gießen vom 13.12.2007 (ver-

öffentlicht in der „Giessener Allgemeinen“ und im „Giessener Anzeiger“ am 12.04.2011) 
 
6) § 2, § 5 Abs. 2 u. 3, § 8 und § 9 geändert durch die sechste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Universitäts-

stadt Gießen vom 01.09.2011 (veröffentlicht in der „Giessener Allgemeinen“ und im „Giessener Anzeiger“ am 
08.09.2011) 

 
7) § 2 geändert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.07.2016 (veröffentlicht in der „Gießener All-

gemeinen“ und im „Gießener Anzeiger“ am 26.07.2016) 
 
 


